
 

 
 

Zugelassene Schützen: 

 

• Zur Kreismeisterschaft sind alle Schützen zugelassen, die Mitglied in einem Verein des 

Schützenkreises Heidenheim sind, sofern sie einen gültigen Wettkampfpass des WSV 

besitzen und in der entsprechenden Vereinsmeisterschaft geschossen haben. 

 

Disziplinen, und Startgelder: 

 

Disziplin 
 Startgebüh

r 

1.30 Zimmerstutzen 15m  6€ 

1.31 Zimmerstutzen Auflage 15m (SpO Teil 9)  6€ 

1.35 KK 100m  7€ 

1.36 KK 100m Auflage (SpO Teil 9)  7€ 

1.41 KK 50m Auflage (SpO Teil 9)   7€ 

1.40 KK 3x20 (Halbprogramm)  7€ 

1.42 KK Gewehr 50m  7€ 

7.35 Muskete 50m  7€ 

1.56 GK Unterhebel 50m  9€ 

1.58.O  Ordonnanzgewehr 100m (offene Visierung)  9€ 

1.58.G Ordonnanzgewehr 100m (geschl. Visierung)  9€ 

7.10 Perkussionsgewehr 50 m  7€ 

7.15 Perkussionsfreigewehr 100m  7€ 

7.20 Perkussionsdienstgewehr 100m  7€ 

7.21 Perkussionsdienstgewehr 50m  7€ 

7.30 Steinschlossgewehr 50m  7€ 

7.31 Steinschlossgewehr 100m liegend  7€ 

2.53 25m Pistole 9mm  9€ 

2.55 25m Revolver .357 Mag.  9€ 

2.58 25m Revolver .44 Mag.  9€ 

2.59 25m Pistole .45 ACP  9€ 

2.40 25m Pistole   7€ 

2.42 25m Pistole (KK Sportpistole Auflage)  7€ 

2.45 25 Zentralfeuerpistole  9€ 

2.60 25m Standardpistole  9€ 

3.10 Flinte Trap * 3.50€ 

3.20 Flinte Skeet * 3.50 € 

1.60 KK 3x40  9€ 

1.80 KK liegend 50m  7€ 

2.20 Freie Pistole  7€ 

2.21 Freie Pistole Auflage  7€ 

7.40 Perkussionsrevolver  7€ 

7.50 Perkussionspistole  7€ 
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7.60 Steinschlosspistole  7€ 

2.30 Schnellfeuerpistole 25m  7€ 
7.71 Perkussionsflinte * 3.50€ 
7.72 Steinschlossflinte * 3.50€ 

1.10 Luftgewehr  6€ 

1.11 Luftgewehr Auflage  6€ 

1.20 Luftgewehr 3 Stellung  6€ 

5.10 Armbrust 10m  6€ 

5.20 Armbrust  international 30m  6€ 

5.31 Armbrust national 30m  6€ 

2.10 Luftpistole  6€ 

2.11 Luftpistole Auflage  6€ 

2.17 LP Mehrkampf  6€ 

2.18 LP Standard  6€ 

1.12 LG Mix  3€ 

2.12 LP Mix  3€ 

12.10 Blasrohr  3€ 

Lichtgewehr  2€ 

Lichtpistole  2€ 

WT 1.1 Ordonnanzgewehr Auflage 100 m  7€ 

WT 1.3 Kleinkalieber Freigewehr Auflage  7€ 

WT 1.4. Kleinkalieber Zielfernrohr Auflage  7€ 

WT 1.6 GK Gewehr Auflage ZF  7€ 

WT 1.8. Kleinkalieber Ordonnanzgewehr  7€ 

WT 2.1 Ordonnanzpistole / Dienstpistole  7€ 

WT 2.4 KK-Revolver  7€ 

WT 3.5. Western Unterhebel 

Kurzwaffenpatronen 

 
7€ 

WT 4.2. Selbstladegewehr Großkalieber, offene 

Visierung 

 
9€ 

WT 4.3. Selbstladegewehr Großkalieber, 

Zielfernrohr 

 
9€ 

   

 
• * zusätzlich ist am Schießstand ein Stand/Taubengeld direkt an den    

Schießstandbetreiber zu entrichten 

 

• Startgebühr siehe Tabelle 

• Austragungsorte und Termine siehe Anhang 

• Startgebühr für alle Mannschaften 6 € 

• Ein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes bei nicht angetretenen Startern ist in 

keinem Falle möglich. 

• Disziplin 1.3.1 Auflage Zimmerstutzen ist nur im Kreis und Land möglich. 

• Disziplin 1.12 LG Mix wird nicht im Land angeboten. Es werden jeweils die ersten 30 

Schuss von der Disziplin 1.10 gewertet. 

• Disziplin 2.12 LP Mix wird nicht im angeboten. Es werden jeweils die ersten 30 Schuss 

von der Disziplin 2.10 gewertet. 

• Für das Auflageschießen gilt Teil 9 der Sportordnung 

• Nur vollzählig Angetretene Mannschaften werden gewertet. 

 

Modus: 

 

• Die Kreismeisterschaft wird nach der Sportordnung des DSB in der am Tag der 

Meisterschaft gültigen Fassung durchgeführt. 

• Scheibenart, Schusszahl, Schiesszeit, Schiessfolge und Anschlagsart, 

Mannschaftsstärke und Klassensprung laut Sportordnung. 



• Die Anzahl der Schüsse pro Scheibe wird unmittelbar vor dem Wettkampf angesagt. 

• Finalkämpfe werden nicht durchgeführt. 

• Entgegen SpO Regel 0.6.1.12 werden die letzten 10 bzw. 5 Minuten nicht angesagt. 

• Startkarte und gültiger Schützenausweis sind bei der Waffenkontrolle bzw. 

Scheibenausgabe unaufgefordert der Aufsicht oder Schießleitung vorzuzeigen. Ohne 

Schützenausweis erfolgt kein Start! 

• Der Nachweis, dass die geltende Corona- Verordnung erfüllt ist, ist bei der 

Anmeldung, der Schießleitung vor dem Start, zu erbringen. Ist dieses nicht möglich 

erfolgt kein Start. 

• Für die Teilnehmer beim Vorderladerschießen gelten die gesetzlichen Bestimmungen in 

Verbindung zur 

Sportordnung. Eine gültige Original-Sprengstoff-Erlaubnis nach §27 ist bei der 

Schießleitung  

vorzulegen, da sonst keine Starterlaubnis erteilt werden kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebühren: 

 

• Die Meldung verpflichtet zur Zahlung des Startgeldes. Der meldende Verein erhält über 

das zu zahlende Startgeld eine Rechnung. Startgelder werden pro Verein gesammelt und 

vom Kreisschatzmeister vom Vereinskonto eingezogen. 

• Hinweis: Die Gesamtsumme der Startgelder pro Verein wird vom 

Meisterschaftsprogramm des WSV errechnet. Der Schützenkreis übernimmt keine 

Haftung für eventuell falsche Berechnungen. 

• Die Einspruchsgebühr beträgt 10 €, Ummeldungsgebühren werden keine erhoben. 

 

 

 

 

 

Auszeichnungen/Ehrungen: 

 

• Für die Plätze 1-3 werden für Einzelschützen Urkunden und Anstecknadeln in Gold, Silber 

und Bronze ausgegeben, für Mannschaften Schüler, Jugend und Junioren A und B 

Anstecknadeln, die restlichen Klassen nur Urkunden. Vorraussetzung ist, dass mindestens 

3 Teilnehmer bzw. Mannschaften in der Klasse und Disziplin gestartet sind. 

 

 

 

Startzeiten: 

 
• Schützen, die Ihren Starttermin nicht einhalten, haben keinen Anspruch auf Nachstart. 

• Jeder Schütze hat sich spätestens 10 Minuten vor dem Starttermin bei der 

Scheibenausgabe zu melden! 

• Vorschießen ist nur in Ausnahmefällen möglich und ist mit der Schießleitung 

abzusprechen; 

Siehe Sportordnung 0.9.4. 

 

 

 



 

Aufsicht und Schießleitung: 

 

• Diese sind laut Sportordnung von den Vereinen zu stellen und dürfen ggf. vorschießen. 

 

• Die Aufsicht muss über die Anforderungen der Schieß. Und Standaufsicht verfügen und 

nachweisen können.   

• Sollten die angeforderten Aufsichten und Schießleiter nicht erscheinen können, haben 

sie selbst für Ersatz zu sorgen. Es droht sonst dem Verein die Disqualifikation von allen 

Wettkämpfen ab Klasse Herren 1. 

• Freiwillige Meldungen für die Mithilfe werden gerne entgegen genommen. 

• Scheibenwechsler sind selbst mitzubringen! 

 

 

 

 

Abmeldung zur Landesmeisterschaft, Mannschaftsummeldung: 

 

• Abmeldungen zur Landesmeisterschaft und Mannschaftsummeldungen müssen in die bei 

der Scheibenausgabe ausliegenden Listen für die entsprechende Disziplin eingetragen 

werden (unbedingt in lesbarer Schrift!). 

Nur eingetragene Teilnehmer werden abgemeldet, Der Teilnehmer trägt sich selber 

ein. 

• Es sind die aktuellen Bestimmungen der Sportordnung zu beachten. Andere Formen der 

Abmeldung werden nicht anerkannt. 

 

 

Waffen, Munition und Ausrüstung: 

 

• müssen der Sportordnung entsprechen (Kontrollen finden statt!) 

 

 

Meldung: 

• Die Meldung für die aufgeführten Disziplinen erfolgt mit  

WSV-Meisterschaftsprogramm-Software 5.2.0.0 (wie KM 2024) 

•  Mailadresse: spl@sg-heidenheim.de 

• Die Datei bitte als .zip versenden 
• Bei der Meldung der Startdaten wird unterschrieben und bestätigt, dass die Meldung 

fehlerfrei ist. Diese ist per mail zu senden an spl@sg-heidenheim.de 

• Meldeschluss ist am 28.01.2025 
 

Zu Beachten!!! 

 

• Die Vorschriften und Regeln über den sicheren Umgang mit Waffen sind unbedingt zu 

beachten! 

• Verstöße wie z.B. das Ablegen einer geladenen Waffe (hierzu zählen auch 

Luftdruckwaffen!!!) werden der Sportordnung entsprechend behandelt. 

• Alkohol wird am Schützenstand und während des Wettkampfes nicht geduldet und führt 

zur sofortigen Disqualifikation. 
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Wichtige Hinweise: 

 

 

• Meldungen nur von einer verantwortlichen Person eines Vereines mit dem aktuellen 

Vereinsprogramm. Meldungen von weiteren Einzelpersonen werden nicht anerkannt. 

Jeder Verein ist für die ordnungsgemäße und vollständige Meldung selbst 

verantwortlich. Reklamationen beim Kreissportleiter, wenn jemand vergessen wurde 

sind zwecklos. Es werden keine Nachmeldungen angenommen. Beschwerden sind in 

diesem Falle an die zuständige Person im Verein zu richten! 

• Wer aus irgendeinem Grund an einem Tag der Meisterschaft verhindert ist und dieser 

Umstand schon vorher bekannt ist, hat dies mit der Startmeldung mitzuteilen. Dies gilt 

besonders bei z.B. dauerhaft samstags Berufstätigen oder ein Termin, wie z.B. 

Geschäftsreise, der schon vorher bekannt war. Es kann dann versucht werden diesen 

Teilnehmer an einem anderen Tag oder zu einer passenden Uhrzeit einzuteilen. Eine 

Garantie dafür gibt es aber nicht. Nachträgliche Reklamationen, wie sie oft erst nach 

Erhalt der Startkarte stattfinden, verursachen einen vielfach höheren Aufwand und 

werden nicht mehr berücksichtigt. Es wird auch nicht akzeptiert, ohne Absprache mit 

dem Kreissportleiter oder Schießleitung, selbstständig an einem anderen Tag oder zu 

einer anderen Uhrzeit als auf der Startkarte gedruckt, zur Meisterschaft zu kommen. 

Sehr häufig handelt es sich um unerlaubtes nachschießen nach Punkt 0.9.4.2 der SpO. 

• Wenn teilweise bei der Formulierung nur die männliche Form gewählt wurde, gilt dies 

sinngemäß auch für weibliche Teilnehmer. Dies dient nur zu Vereinfachung beim Lesen 

und stellt keine Benachteiligung dar. 

• Die Scheiben sind vom ausrichtenden Verein zu stellen und werden nach der KM 2025 

durch einen Betrag erstattet. 

• Die Klasseneinteilung erfolgt nach Vorlage „Württembergische Meisterschaft 2025 - 

Wettbewerbe  Klassen 2025“ 

 
Mit der Meldung zu Veranstaltungen des WSV und seinen Untergliederungen erklärt sich der Teilnehmer aus 
organisatorischen Gründen mit der Verarbeitung der wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten, unter 
der Angabe von Name, Vereinsname, Verbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, Wettkampfbezeichnung, 
Startnummer, Startzeiten und erzielten Ergebnissen einverstanden. Sie willigen ebenfalls in die 
Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, sowie der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos in 
Aushängen, im Internet, in Sozialen Medien und in weiteren Publikationen des WSV sowie dessen 
Untergliederungen ein. Aufgrund des berechtigten Interesses des Ausrichters an diesen Ergebnislisten sowie 
Fotos vom Wettbewerb und / oder Siegertreppchen für die Dokumentation bzw. Bewerbung des Sports in 
der Öffentlichkeit, besteht auch im Nachhinein kein Anspruch der Teilnehmer zur Löschung ihrer 
persönlichen Daten aus diesen Ergebnislisten bzw. von Fotos, die im Zusammenhang mit dem Wettkampf 
gefertigt und veröffentlicht wurden.   
 

Mit freundlichem Gruß 

Jürgen Joos 


